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©ewlnn iu beabgcgtigen. 2Jtitglieber ber ©enoffenfdgaft
tönncn äße »aufdgteinerßrmen werben, bte tn ber nädg«

ften ober wetteren Umgebung non 3ürid) bomijillert fînb
unb nacg 3ü*'$ Arbeit Hefern, meiere burcg bortige an»
fdgläger angefcglagen werben. »räßbent ift §err Safob
SBeibmann, 93öIad^.

flussttiumgswmn.
»anarbeiten anf Dem alten Songaßeplag in 3ürtcg.

®te arbeiten auf bem alten Songaßeplag für bte „gif a"
gegen rafdg oorwärtS unb börften balb fo weit gebieten
fein, bag roeniggenS einige Setle ber auSgeßung In
igten ©tnjelgeiten erfenntltcg jinb. ®aë ©edgfeläuten,
baë am 7. âpril ben »ögg ben glammentob gerben
Ifigt, fptell gcg redgt etgentltcg fdgon ganj im Setegen ber

„gifa" ab. »ië bagtn ift baS gegenmärtig nocg im »au
begriffene turmägnltege ©ebäube, baS ficg gegen ben

»efleoueplag bin erbebt, im fßogbau fettig erfteHt. @8

ift bieS ba8 SBagrjetcgen ber auSgeßung, ber ©rill,
ber lebigltcg beforatioen ©garafter trägt. ®tefer Surm
btent roeber ber auSgeßung butdb »egetbergung non irgenb
meldben Mäumlicgfetten, notb fann er mittelft gagtgugl
ober ju guß befttegen werben. ®agegen erfährt er eine

•Jleonrögrenbeleucgtung, tote fte in gütidb nodb nie anju=
treffen mar. 2Benn ber Surm nadgtS fetn blaurotes
Siegt erftrablen lägt, foment bte ardgiteîtur erft redbt jur
©eltung, ba bann ber ganje »au ben ©tnbruc! eines
im »etrfebe gegenben ©rillS oermittelt. gür ben 21 m
gögen ©riß mürben nidbt weniger als 60 m® §olj be=

nötigt. ®a btefeS ©tücf ber auSgeßung jufolge feiner
§öge unb »reite ganj befonberS 2Bitterung8etngügen
wie ©türmen unb bergletdben ausgefegt ift, wirb er, fo«
balb bte arbeiten fo weit gebteben finb, mit »1er fpaflen»
binben oeranfert. ©benfaBS nodb *>or bem ©edbfeläuten
foß ber fegt fdgon im »au begriffene Rocgfungpaoil»
Ion unter ®aeg gebracht werben. ®tefe8 ©ebäube, bas
gdg In ber ©cfe gegen -baë „©fplanabe" bin begnbet, ift
14 m godg unb erforbert runb 50 m® Çolj ®a eS gdg
bei beiben ©ebäuben, bem ©riß unb bem Röcgfungpa»
oißon, auSfdblieglidb um fjjoljbauten fjanbelt, war man
anfänglich oerwunbert, bag bas ©ecgfeläutenfeuer auf
bem SEongaflepIag abgebalten werbe. ©S würbe uns
nun aber oergdgert, bag mäbrenb ber »erbrennung beS

»ögg ein eigener UberwadgungSbteng, ber im ffaße einet
geuerSgefagr fofort etnfcgretten Î5nnte, organigert
werbe. Raum gaben bie legten günfte am 7. april ben

»lag oerlagen, wirb auch fdgon mit ben weiteren at<
beiten fortgefahren, gunäcgg wirb noch am gleichen
abenb ber ganje UmfagungSjaun niebergelegt, bamit
am ®ienstagoormittag fcgon mit bem aufgellen ber
auSgellungSballen begonnen werben fann. »or
aßem wirb mit ber Montage ber grogen, geh burcg
bie SJlitte glnjiegenben auSgeßungSbaße, bie bie refpef»
table Sänge oon 120 m aufweig unb bie innerhalb jedgs

Sagen gj'unb fertig im Stogbau ergeßt fein mug, be«

gönnen. Sgr werben bann ju gletcger gett bie Heineren
©eitengaßen angegliebert. SJlit ber gertiggeßung ber
ganzen auSgeßung im Stogbau redgnet man bis ©nbe
april. ®ie ©efamtbaulettung liegt in ben fiänben
ber ardgtteften »ogelfanger & SJlaurer. :V£

(*W. 3- 3-")
gfittcgfee-aiiSgeßung in Sö5DenSwtI. „arbeit unb

gortfdgritt", 3ütidgfee«auSgeßung in SBäbenSwil, be=

titelt gcg eine ©dgau, bie oom 26. Stull bis 11. augug
geugniS ablegen foß oom gletß unb bem ganbwerfltcgen
Rönnen beS ©ern er beg anbeS am güriegfee. ®aneben
wirb gdg audg bie am güriegfee beheimatete Snbugrie
fegen lagen mit igten neuegen »robuften. ®ie gagl
ber auSgeßer beläuft gdg auf annägernb 200. ®aS Dr»
ganifationSfomitee gat ben anmelbefdglug auf ben
15. âpril feggefegt.

Rantonale ©ewerbeauSgeßung 1932 in flauen«
feit». ®er fantonale ©ewerbeoerein gat bte »erangal«
tung einer fantonaten ©ewerbeauSgeßung im Sagte 1932
in grauenfelb befdglogen.

®ie ©dgweii an ber internationalen anSgeßnng
in SBtticg. Um ber fegwetjerifegen »eteiligung an ber
bieSiägrigen internationalen auSgeßung in Sütticg, bie
tn einem befonberen »aoißon burdggeffigrt wirb, ben
grengen ©garafter einer Qualitätsfcgau fdgwetje»

-rifdger ©rjeugniffe ju gdgern, ig bureg bie oom fegroet«
jerifegen »unbeSrat ernannte auëgeflungSïommigion eine
befonbere annagmejurp eingefegt worben. auSfcglag»
gebenb für bte annagme ber oon ben etnjelnen girmen
oorgefdglagenen auSgeßungSobjelte war igte goge Quali»
tät, igt »erbältniS jum »reis unb igte »täjigon, fowte
bie fadglicg riegtige formooßenbete auSgeßung. 9iur folege
»robufte würben jugelagen, bie in ber gleichen Sus»
fügrung tn größeren Quantitäten geliefert werben fön«
nen. »et ber »eurteilung würbe im Snterege guten
fßufeS ber fegwetjerifegen Qualttätstnbugrte etn fegr
fdgarfer ßJtaßgab angewenbet unb barauf geaegtet, baß
nidgt einzelne auSgeßungSgücfe tn Süttidg gegeigt wer«
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3TE1
'

y7r. Rt£Cifir0iif5rRirirf/Wför
2951

Sir. 1 Jllnstr. schwetz. Handw-ZeUnng (.Meisterblatt') 7

Gewinn zu beabsichtigen. Mitglieder der Genossenschaft
können alle Bauschreinerfirmen werden, die in der näch-
sten oder wetteren Umgebung von Zürich domiziltert sind
und nach Zürich Arbeit liefern, welche durch dortige An-
schläger angeschlagen werden. Präsident ist Herr Jakob
Weidmann, Bülach.

twîîteNWgîVttîn.
vauarbeiten auf dem alten Tonhalleplatz in Zürich.

Die Arbeiten auf dem alten Tonhalleplatz für die „Zika"
gehen rasch vorwärts und dürften bald so weit gediehen
sein, daß wenigstens ewige Teile der Ausstellung in
ihren Einzelheiten erkenntlich sind. Das Sechseläuten,
das am 7. April den Bögg den Flammentod sterben

läßt, spielt sich recht eigentlich schon ganz im Zeichen der
„Zika" ab. Bis dahin ist das gegenwärtig noch im Bau
begriffene turmähnliche Gebäude, das sich gegen den

Bellevueplatz hin erhebt, im Rohbau fertig erstellt. Es
ist dies das Wahrzeichen der Ausstellung, der Grill,
der lediglich dekorativen Charakter trägt. Dieser Turm
dient weder der Ausstellung durch Beherbergung von irgend
welchen Räumlichkeiten, noch kann er mittelst Fahrstuhl
oder zu Fuß bestiegen werden. Dagegen erfährt er eine

Neonröhrenbeleuchtung, wie sie in Zürich noch nie anzu-
treffen war. Wenn der Turm nachts sein blau-rotes
Licht erstrahlen läßt, kommt die Architektur erst recht zur
Geltung, da dann der ganze Bau den Eindruck eines
im Betrieb? stehenden Grills vermittelt. Für den 21 m
hohen Grill wurden nicht weniger als 6V Holz be-

nötigt. Da dieses Stück der Ausstellung zufolge seiner
Höhe und Breite ganz besonders Witterungseinflüffen
wie Stürmen und dergleichen ausgesetzt ist, wird er, so-
bald die Arbeiten so weit gediehen sind, mit vier Hallen-
binden verankert. Ebenfalls noch vor dem Sechseläuten
soll der jetzt schon im Bau begriffene Kochkunstpaoil-
lon unter Dach gebracht werden. Dieses Gebäude, das
sich in der Ecke gegen das „Esplanade" hin befindet, ist
14 m hoch und erfordert rund 50 Holz Da es sich
bei beiden Gebäuden, dem Grill und dem Kochkunstpa-
villon, ausschließlich um Holzbauten handelt, war man
anfänglich verwundert, daß das Sechseläutenfeuer auf
dem Tonhalleplatz abgehalten werde. Es wurde uns
nun aber versichert, daß während der Verbrennung des
Bögg ein eigener Überwachungsdienst, der im Falle einer
Feuersgefahr sofort einschreiten könnte, organisiert
werde. Kaum haben die letzten Zünfte am 7. April den

Platz verlassen, wird auch schon mit den weiteren Ar-
beiten fortgefahren. Zunächst wird noch am gleichen
Abend der ganze Umfaffungszaun niedergelegt, damit
am Dienstagvormittag schon mit dem Aufstellen der
Ausstellungshallen begonnen werden kann. Bor
allem wird mit der Montage der großen, sich durch
die Mitte hinziehenden Ausstellungshalle, die die respek-
table Länge von 120 m aufweist und die innerhalb sechs

Tagen fixlund fertig im Rohbau erstellt sein muß, be-

gönnen. Ihr werden dann zu gleicher Zeit die kleineren
Seitenhallen angegliedert. Mit der Fertigstellung der
ganzen Ausstellung im Rohbau rechnet man bis Ende
April. Die Gesamtbauleitung liegt in den Händen
der Architekten Vogelfänger à Maurer. »

(„N. Z. Z.«)
ZSrichsee-AuSstellung in WSdeuSwil. „Arbeit und

Fortschritt", Zürichsee-Ausstellung in Wädenswil, be-

titelt sich eine Schau, die vom 26. Juli bis 11. August
Zeugnis ablegen soll vom Fleiß und dem handwerklichen
Können des Gewerbestandes am Zürichsee. Daneben
wird sich auch die am Zünchfte beheimatete Industrie
sehen lasten mit ihren neuesten Produkten. Die Zahl
der Aussteller beläuft sich auf annähernd 200. Das Or-
ganisationskomite» hat den Anmeldeschluß auf den
15. April festgesetzt.

Kantonale Gewerbeausstelluug 1S32 in Frauen-
feld. Der kantonale Gewerbeverein hat die Veranstal-
tung einer kantonalen Gewerbeausstellung im Jahre 1932
in Frauenfeld beschlossen. ^

Die Schweiz an der internationalen Ausstellung
in Lüttich. Um der schweizerischen Beteiligung an der
diesjährigen internationalen Ausstellung in Lüttich, die
in einem besonderen Pavillon durchgeführt wird, den
strengen Charakter einer Qualitätsschau schweize-
rischer Erzeugnisse zu sichern, ist durch die vom schwei-
zerischen Bundesrat ernannte Ausstellungskommission eine
besondere Annahmejury eingesetzt worden. Ausschlag-
gebend für die Annahme der von den einzelnen Firmen
vorgeschlagenen Ausstellungsobjekte war ihre hohe Quält-
tät, ihr Verhältnis zum Preis und ihre Präzision, sowie
die sachlich richtige formvollendete Ausstellung. Nur solche
Produkte wurden zugelassen, die in der gleichen Aus-
führung in größeren Quantitäten geliefert werden kön-
nen. Bet der Beurteilung wurde im Interesse des guten
Rufes der schweizerischen Oualitätstndustrte ein sehr
scharfer Maßstab angewendet und darauf geachtet, daß
nicht einzelne Ausstellungsstücke in Lüttich gezeigt wer-

Wêl
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ben, fonbern roirtlicE) SWafdjlnen unb ©rjeugnlffe, rale
fle burdj ble gabtiEen felbft felt 3af)ten mit ©rfoig ej
porttert roerben Eönnen.

^Jorfcfjrtftcn übet bie Slusfüfjrimg
oott ©raborbetten im öffentlichen

Strafeengebiet.
(Sottcfponbenj.)

Set aufgrabungSarbeiten In öffentlichen ©trafen et»
geben fleh fefyr oft iHnftänbe jroifdjen ben ©tragenauf»
fldjtSorganen unb benjenigen Unternehmungen (©aSroerEe,
3BafferroetEe, ©leEtïijitätsroetEc, ©elefonoerroaltungen),
bte bie ©trage bep>. bte ©rottoirS benüfcen für bas ©in»
legen ihrer Seitungen unb Kabel. QnSbefonbere über bte

nachträglich nötigen QnfianbfteHungäarbeiten gehen bte

SJtetnungen hte unb ba auSelnanber. 2Bar fchon bei ben
früher aUgemetn übltchen ©djotterfiragen bte SBiebetln-
ftanbfteHung auf ben früheren Buflanb mit ©cEjrotetig»
teiten oerbunben, fo trifft bteS bei ben ftets pnehmen»
ben Hartbelägen aller 3lrt in nermehrtem SJlage p. ©om
©trageneigentümer oerlangt man tabetlofen 3uftanb ber
©tragen unb einheitliche galjrbahnbecfe. SBohl hefteten
gmifchen oerfdjlebenen ©tabtoerroaltungen unb ben in
©etradjt fallenben 2ßerEen über folche ©eroiHigungen
unb SnflanbfteUungSarbeiten Verträge; boch fehlte bis
her eine etnjjettliche ^Regelung bejro. etne art 5Rahmen>

oorfdjrift, an bie man fleh gegenfettig halten Eonnte.
®S ift baher augerorbentlich p begrügen, bag bie

^Bereinigung ©chmeijtrifcher ©tragenfachmänner eine

©ammlung non ©eftimmungen h«au8gegeben hat, bie

als einheitliche aBegleitung bei gtögeren unb Heineren
arbeiten bienen roetben. ©te ftnb nid^t etroa, rote man
oermuten Eönnte, reine „abroehroorfchriften" pgunften ber
Eantonalen unb @emeinbe=©auämter ; fonbern fie enthalten
auch ©eftimmungen für bie jenigen ffäHe, roo ber ©igen«
tümer ber ©trage felbft ©auljerr ift. ©te ©orfchriften
umfaffen 34 SrtiEel. ©te finb fo etngehenb gehalten,
bag fie etnmal einen roefentliehen ©efianbteil aHet SBerE»

oerträge für ^Bauarbeiten bilben, fei eS, bag man fie bem
Vertrag beigibt, fei eS, bag man im ©ertrag auf fie
hinroetfl; ferner foHen fie auch benjenigen Eleineren @e=

meinben bienen, bie Eetn eigenes gefdjulteS fßerfonal haben ;
enblich roottte man nt^t butch Hlnroelfe auf anbere ge=

fehliche ©ifiimmungen bie ©orfchriften belafien, roeshalb
neben ben retn technifdjen ©eftimmungen auch folche pr
KlarfteUung ber rechtlichen ©ejteljungen pnfdjen ©tragen»
eigentümer, ©auljerr unb Unternehmer unter fich unb
gegenüber ©ritten in btefe ©orfchriften aufgenommen
rourben, fo u. a. fragen ber Haftpflicht unb ber ©erant»
roortlichEelt beS aBerEeigentümerS gegenüber ben ©tragen«
etgentümern unb britten bei Unfällen unb aßertmängeln.

Oletchjeltig mit ben ©orfchriften routbe auch ein ©e»

roilligungSformular aufgefteUt, baS in formeller ©ejteljung
bte ©rteilung ber ©rlaubnls pr ©ornahme oon ®rab-
arbeiten im öffentlichen ©tragengebiet einheitlich regeln foD.

©le „©orfchriften" gliebern geh in folgenbe Haupt»
abfehnttte :

I. allgemeines.
II, Seitungen unb fflermeffungSelemente.

III. aHagnahmen pr aufreehterljaltung unb ©iche«

rung beS ©erEeljrS unb ber ungeftörten ©tragen»
entroäfferung.

IV. arbeitSauSführung.
V. abnähme ber arbeit.

VI. Haftung für richtige 3BerEauSführung.
VII. Haftpflicht.

VIII. Roften.

Sm I. abfehnttt roerben beljanbelt: ©efuch um ©e«

roiHigungSformulare ; ©erantroortllchtett beS Unternehmers
gegenübet bem ©trageneigentümer als ©auljerr; @çefu»
tionSbefugniS beS ©tragenetgentümerS unb @jefutionS<
oetfahren.

©er II. abfehnitt enthält ©eftimmungen über: Set»

tungen im ©tragenförper ; ©ermeffungSelemente.
©er III. abfehnttt befagt fleh mit: ©erEeljtSregelung,

©tragenabfperrungen; Dffenbaltung ber ©ntroäfferungS»
anlagen; 9RatetiaUagerung, Übergänge unb Überfahrten.

Ém meiflen ©orfchriften enthält ber IV. abfehnttt
über arbeitSauSführung : abfteefung; ©etonaufbruch ;
©tennung beS auSljubmaterialS nach ©attungen; ©preng»
arbeiten; abtranSport beS übetfdjüfflgen SRaterialS;
©prtegung ; Untergraben ber ©tragenbecEe unb oon Sei»

tungen.
gür bte ©rabenfüHung pläffigeS 3Raterial ; auSfdjjlug

gefrorenen SRaterialS; àuffûUung über Seitungen; ©in»
bringen unb Stampfen beS SUlaterialS ; ©tetnbett unb
©efehotterung ; 9Ragnahmen bei ©tragen mit Oberflächen»
behanblung ; SeitungSteile in ber Fahrbahn ; 9Jlagnahnten
ber ©tragenoerroaltung bei oorfchriftSroibriger arbeit;
aBieberhetfleüung ber ©tragenbecEe ; @lnbau einer pro»
oiforifcïjen ©tragenbecEe; SRagnahmen bei ©egungen;
aBteberherftellung aller ©tragenbeftanbteile unb hieben»

anlagen; fRäumung ber ©aufteile nach her ©auoollen»
bung.

©et V. abfehnttt enthält einen einjigen artifel über
abnähme ber arbeit.

©er VI. einen folgen über: Haftung für richtige
©urehführung ber arbeit.

©er VII. abfdjnttt regelt bie Haftpflicht: Haftung
gegenüber ©rittperfonen (art. 29) ; Haftung beS ©auijetw
auS art. 29; Hafipfliehtoetflcherung beS Unternehmers.

©er VIII. abfehnitt hanbelt oon ben Roften: ©er«
pflichtung ber nach art. 2 bep>. art 3 ©erantroortHcEjen

pr Roftentragung, forote über bte Raution.
©iefe Inhaltsangabe mag genügen, um barplegen,

rote umfaffenb bte ©orfchriften finb unb rote fle jeber
©emetnbe ootlreffliche ©tenfte leiflen roetben. ©te finb
um mägigen fßreis p beziehen beim ©efretariat ber
„©eteinigung fdfjroetj. ©tragenfachmänner." abreffe :

©ahnhofquai 7, görich-

-SDlarfffcesidjte*
Holjtiericht a«S ©ieofoprano (©raubünben). (Korr.)

1100 m", ba§ heigt fafl ihren ganzen Schlag, hat bte
©emetnbe ©ieofoprano oerEauft. @8 roaren unter bem

p 19/20 beftehenben Richten fjolj 265 m' Untermeffer
unb 100 m" Hol} britter Dualität, ©er erjtelte ©urdj«
fchnittSpreiS betrug gr. 38 13 pro m". ®a8 Hols tag
pm grogen ©eil an entlegenen Orten, aufrüftung unb
guhr rourben faft auSfehlteglieh oon ©infjetmifchen be»

forgt unb bte ©emeinbe phlte bafür bte ffljöne Summe
oon 3*. 12,300. ®aS Holi geht tn ber Hauptfache nach

Italien.

Cotentafel.
f arcangelo @aoabini«©urger, ©annnternehmer

in ftarb am 28. SRärj im alter oon 70 Sohren.

Uerrcbiedenes.
Rongreg f8r ©attention, ©om 7. bis 12. auguft

b. S- frnbet tn Sonbon ber neunte internationale Ron«

greg für ©artenbau ftatt. ©er ©unbeSrat hat befchloffen,
fleh burth folgenbe ©elegation oertreten p laffen: ®r.

s Jlluftr. fchtvetz. Handw.-Zeitnng („Meisterblatt") Nr. 1

den, sondern wirklich Maschinen und Erzeugnisse, wie
sie durch die Fabriken selbst seit Jahren mit Erfolg ex
porttert werden können.

Borschriften über die Ausführung
von Grabarbeiten im öffentlichen

Straßengebiet.
(Korrespondenz.)

Bei Aufgrabungsarbeiten in öffentlichen Straßen er-
geben sich sehr oft Anstünde zwischen den Straßenauf-
sichtsorganen und denjenigen Unternehmungen (Gaswerke,
Wasserwerke, Elektrizitätswerke, Telefonverwaltungen),
die die Straße bezw. die Trottoirs benützen für das Ein-
legen ihrer Leitungen und Kabel. Insbesondere über die

nachträglich nötigen Jnstandstellungsarbeiten gehen die

Meinungen hie und da auseinander. War schon bei den
früher allgemein üblichen Schotterstraßen die Wiederin-
standstellung auf den früheren Zustand mit Schwierig-
ketten verbunden, so trifft dies bei den stets zunehmen-
den Hartbelägen aller Art in vermehrtem Maße zu. Vom
Straßeneigentümer verlangt man tadellosen Zustand der
Straßen und einheitliche Fahrbahndecke. Wohl bestehen
zwischen verschiedenen Stadtverwaltungen und den in
Betracht fallenden Werken über solche Bewilligungen
und Jnstandstellungsarbeiten Verträge; doch fehlte bis
her eine einheitliche Regelung bezw. eine Art Rahmen-
Vorschrift, an die man sich gegenseitig halten konnte.

Es ist daher außerordentlich zu begrüßen, daß die

Vereinigung Schweizerischer Straßenfachmänner eine

Sammlung von Bestimmungen herausgegeben hat, die

als einheitliche Wegleitung bei größeren und kleineren
Arbeiten dienen werden. Sie sind nicht etwa, wie man
vermuten könnte, reine „Abwehrvorschriften" zugunsten der
kantonalen und Gemeinde-Bauämter; sondern sie enthalten
auch Bestimmungen für diejenigen Fälle, wo der Eigen-
tümer der Straße selbst Bauherr ist. Die Vorschriften
umfassen 34 Artikel. Sie sind so eingehend gehalten,
daß sie einmal einen wesentlichen Bestandteil aller Werk-
vertrüge für Bauarbeiten bilden, sei es, daß man sie dem
Vertrag beigibt, sei es, daß man im Vertrag auf sie

hinweist; ferner sollen sie auch denjenigen kleineren Ge-
metnden dienen, die kein eigenes geschultes Personal haben;
endlich wollte man nicht durch Hinweise auf andere ge-
schliche Bestimmungen die Vorschriften belasten, weshalb
neben den rein technischen Bestimmungen auch solche zur
Klarstellung der rechtlichen Beziehungen zwischen Straßen-
eigentümer, Bauherr und Unternehmer unter sich und
gegenüber Dritten in diese Vorschriften aufgenommen
wurden, so u. a. Fragen der Hast Pflicht und der Verant-
wortltchkeit des Werkeigentümers gegenüber den Straßen-
etgentümern und dritten bei Unfällen und Werkmängeln.

Gleichzeitig mit den Vorschriften wurde auch ein Be-
willigungsformular aufgestellt, das in formeller Beziehung
die Erteilung der Erlaubnis zur Vornahme von Grab-
arbeiten im öffentlichen Gtraßengebiet einheitlich regeln soll.

Die „Vorschriften" gliedern sich in folgende Haupt-
abschnitte:

I. Allgemeines.
II. Leitungen und Vermessungselemente.

III. Maßnahmen zur Aufrechterhaltung und Siche-
rung des Verkehrs und der ungestörten Straßen-
entwässerung.

IV. Arbeilsausführung.
V. Abnahme der Arbeit.

VI. Haftung für richtige Werkausführung.
VII. Haftpflicht.

VIII. Kosten.

Im I. Abschnitt werden behandelt: Gesuch um Be-
willigungsformulare; Verantwortlichkeit des Unternehmers
gegenüber dem Straßeneigentümer als Bauherr; Exeku-
tionsbefugnis des Straßeneigentümers und Exekutions-
verfahren.

Der II. Abschnitt enthält Bestimmungen über: Lei-
tungen im Straßenkörper; Vermessungselemente.

Der III. Abschnitt befaßt sich mit: Verkehrsregelung,
Straßenabsperrungen; Offenhaltung der Entwässerungs-
anlagen; Materiallagerung. Übergänge und Überfahrten.

Am meisten Vorschriften enthält der IV. Abschnitt
über Arbeitsausführung: Absteckung; Betonaufbruch;
Trennung des Aushubmaterials nach Gattungen; Spreng-
arbeiten; Abtransport des überschüssigen Materials;
Sprteßung; Untergraben der Straßendecke und von Lei-
tungen.

Für die Grabenfüllung zulässiges Material; Ausschluß
gefrorenen Materials; Auffüllung über Leitungen; Ein-
bringen und Stampfen des Materials; Steinbett und
Beschotterung; Maßnahmen bei Straßen mit Oberflächen-
behandlung ; Leitungsteile in der Fahrbahn; Maßnahmen
der Straßenverwaltung bei vorschriftswidriger Arbeit;
Wiederherstellung der Straßendecke; Einbau einer pro-
visorischen Straßendecke; Maßnahmen bei Setzungen;
Wiederherstellung aller Straßenbestandteile und Neben-
anlagen; Räumung der Baustelle nach der Bauvollen-
dung.

Der V. Abschnitt enthält einen einzigen Artikel über
Abnahme der Arbeit.

Der VI. einen solchen über: Haftung für richtige
Durchführung der Arbeit.

Der VII. Abschnitt regelt die Haftpflicht: Haftung
gegenüber Drittpersonen (Art. 29); Haftung des Bauherrn
aus Art. 29; Haftpflichtversicherung des Unternehmers.

Der VIII. Abschnitt handelt von den Kosten: Ver-
pflichtung der nach Art. 2 bezw. Art 3 Verantwortlichen
zur Kostentragung, sowie über die Kaution.

Diese Inhaltsangabe mag genügen, um darzulegen,
wie umfassend die Vorschriften sind und wie sie jeder
Gemeinde vortreffliche Dienste leisten werden. Sie sind
um mäßigen Preis zu beziehen beim Sekretariat der
„Vereinigung schweiz. Straßenfachmänner." Adresse:
Bahnhofquai 7, Zürich.

Holz -Marktberichte.
Holzbericht a«S Vieosoprano (Graubünden). (Korr.)

1100 in', das heißt fast ihren ganzen Schlag, hat die
Gemeinde Vieosoprano verkauft. Es waren unter dem

zu 19/20 bestehenden Fichtenholz 265 in' Untermesser
und 100 m' Holz dritter Qualität. Der erzielte Durch-
schnittspreis betrug Fr. 38 13 pro w'. Das Holz lag
zum großen Teil an entlegenen Orten. Aufrüstung und
Fuhr wurden fast ausschließlich von Einheimischen be-

sorgt und die Gemeinde zahlte dafür die schöne Summe
von Fr. 12,300. Das Holz geht in der Hauptsache nach

Italien.

Cotentafel.
î Arcavgelo Cavadini-Vurger, Bavunternehmer

in Zürich, starb am 28. März im Alter von 70 Jahren.

llenchieOe»«.
Kongreß für Gartenban. Vom 7. bis 12. August

d. I. findet in London der neunte internationale Kon-
greß für Gartenbau statt. Der Bundesrat hat beschlossen,

sich durch folgende Delegation vertreten zu lassen: Dr.
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